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Verordnung über Erhebungen zum forstlichen Umweltmonitoring
(ForUmV)

Drucksache: 754/13

I. Zum Inhalt der Verordnung

Als Grundlage für forst- und umweltpolitische Entscheidungen sowie für Zwe-
cke der internationalen Berichterstattung werden - insbesondere mit Blick auf
die Herausforderungen des Klimawandels - laufend Informationen über die Vi-
talität der Wälder und zu Wirkungszusammenhängen in Waldökosystemen be-
nötigt. Sie sollten als Frühwarnsystem zum Erkennen von Risiken für die
Waldökosysteme und als Grundlage für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung
dienen. Die hierfür erforderliche Datengrundlage soll durch Erhebungen zum
forstlichen Umweltmonitoring erweitert werden.

Deshalb werden mit der vorliegenden Verordnung die bundesweit zu erheben-
den Grunddaten, die Aussagen zur Vitalität der Wälder und zu Wirkungszu-
sammenhängen in Waldökosystemen ermöglichen, und weitere Einzelheiten der
Erhebungen festgelegt.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz und
der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit empfehlen
dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes
zuzustimmen.

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit empfiehlt
dem Bundesrat ferner, eine Entschließung zu fassen.

In dieser Entschließung soll der Bundesrat die Bundesregierung bitten, die zu
erhebenden Grunddaten, z.B. zu atmosphärischen Stoffeinträgen in den Wald,
im Hinblick auf die relevanten Stoffe zu konkretisieren. Dabei sollte insbe-
sondere im Hinblick auf das Schutzerfordernis des Waldes die Stickstoffdepo-
sition und die Ammoniakkonzentration und im Hinblick auf den Klimaschutz
die Speicherkapazität für CO2 vom forstlichen Umweltmonitoring erfasst
werden.

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind aus Drucksache 754/1/13 ersichtlich.




